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RS OGH 1997/10/29 1R499/97h
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1997

Norm

WEG §13c

ABGB §364

Rechtssatz

Die Abwehr unzulässiger Immisionen ist ein Sonderfall der negatorischen Eigentumsklage. Die Unterlassung von

Immissionen stellt keine Angelegenheit der Verwaltung der Liegenschaft gemäß § 13c WEG dar, sodaß eine

Unterlassungsklage nach § 364 Abs 2 ABGB gegen alle Wohnungseigentümer als notwendige Streitgenossen und nicht

gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft zu richten ist.
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